
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/10/14 2Ob756/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1954

Norm

EO §379 Abs2 Z1 C

Rechtssatz

Die allfällige Haftung des Übernehmers der Liegenschaft nach § 1409 ABGB kann nicht die Gefährdung des Anspruches

der Antragsteller beseitigen, weil sie selbst im Falle einer solchen Haftung zu einer neuen Prozeßführung gegen den

Übernehmer genötigt wären, wodurch die Einbringung ihrer Forderung erheblich erschwert würde.
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